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Organisationen einzuladen, als Beobachter an dem zehnten
Treffen der Vertragsstaaten und an künftigen Treffen teilzu-
nehmen;

10. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu blei-
ben.

RESOLUTION 65/49

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 144 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 36 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/410, Ziff. 88)66:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Bar-
bados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepu-
blik Laos, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabi-
en, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Be-
nin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Griechenland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Myanmar,
Niederlande, Norwegen, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, San
Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Ungarn.

65/49. Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in
Zentralasien

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/38 S vom 9. De-
zember 1997, 53/77 A vom 4. Dezember 1998, 55/33 W vom
20. November 2000, 57/69 vom 22. November 2002, 61/88
vom 6. Dezember 2006 und 63/63 vom 2. Dezember 2008 so-
wie auf ihre Beschlüsse 54/417 vom 1. Dezember 1999,
56/412 vom 29. November 2001, 58/518 vom 8. Dezember
2003, 59/513 vom 3. Dezember 2004 und 60/516 vom 8. De-
zember 2005,

in der Überzeugung, dass die Schaffung kernwaffenfrei-
er Zonen zur Herbeiführung der allgemeinen und vollständi-
gen Abrüstung beiträgt, und betonend, wie wichtig internatio-
nal anerkannte Verträge zur Schaffung solcher Zonen in ver-
schiedenen Weltregionen für die Stärkung des Nichtverbrei-
tungsregimes sind,

in der Erwägung, dass der Vertrag über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Zentralasien auf der Grundlage von Verein-
barungen, die von den Staaten der Region67 aus freien Stücken
geschlossen wurden, einen wichtigen Schritt zur Stärkung des
Regimes für die Nichtverbreitung von Kernwaffen und zur
Sicherung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und
internationaler Ebene darstellt,

sowie in der Erwägung, dass der Vertrag über eine kern-
waffenfreie Zone in Zentralasien wirksam dazu beiträgt, den
internationalen Terrorismus zu bekämpfen und zu verhin-
dern, dass Kernmaterial und nukleare Technologien in die
Hände von nichtstaatlichen Akteuren, insbesondere Terroris-
ten, gelangen,

in Bekräftigung der universell anerkannten Rolle der
Vereinten Nationen bei der Schaffung kernwaffenfreier Zo-
nen,

hervorhebend, dass der Vertrag über eine kernwaffen-
freie Zone in Zentralasien dazu beiträgt, die Zusammenarbeit
zur friedlichen Nutzung der Kernenergie und zur ökologi-
schen Sanierung radioaktiv verseuchter Gebiete zu fördern,
und wie wichtig es ist, verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um die sichere und zuverlässige Lagerung radioaktiver
Abfälle in den zentralasiatischen Staaten zu gewährleisten,

in Anbetracht der Wichtigkeit des Vertrags über eine
kernwaffenfreie Zone in Zentralasien und unter Betonung sei-
ner Bedeutung für die Herbeiführung von Frieden und Sicher-
heit,

1. begrüßt das Inkrafttreten des Vertrags über eine
kernwaffenfreie Zone in Zentralasien am 21. März 2009;

2. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft der zentral-
asiatischen Länder, mit den Kernwaffenstaaten weitere Kon-
sultationen über eine Reihe von Bestimmungen des Vertrags
über eine kernwaffenfreie Zone in Zentralasien zu führen;

66 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Belarus und Turkmenistan (im Namen der Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, die Vertragsparteien des Vertrags
über eine kernwaffenfreie Zone in Zentralasien sind). 67 Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

182

3. begrüßt es, dass auf der Konferenz der Vertrags-
parteien im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen zwei Arbeitspapiere vorge-
legt wurden, nämlich über den Vertrag über eine kernwaffen-
freie Zone in Zentralasien68 und über die Umweltfolgen des
Uranabbaus69;

4. begrüßt außerdem die Abhaltung der ersten bera-
tenden Tagung der Vertragsstaaten des Vertrags über eine
kernwaffenfreie Zone in Zentralasien am 15. Oktober 2009 in
Aschgabat, auf der die zentralasiatischen Staaten gemeinsa-
me Aktivitäten benannten, um die Erfüllung der in dem Ver-
trag festgelegten Verpflichtungen zu gewährleisten und eine
Zusammenarbeit mit internationalen Stellen in Abrüs-
tungsfragen herbeizuführen;

5. beschließt, den Punkt „Vertrag über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Zentralasien“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/50

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)70.

65/50. Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/30 vom 2. Dezem-
ber 2009 über die Unterstützung von Staaten zur Eindäm-
mung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten
Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen,

zutiefst besorgt über das Ausmaß der Verluste an Men-
schenleben und der Leiden, insbesondere unter Kindern, die

durch die unerlaubte Verbreitung und den unerlaubten Ein-
satz von Kleinwaffen und leichten Waffen verursacht werden,

besorgt darüber, dass sich die unerlaubte Verbreitung
und der unerlaubte Einsatz dieser Waffen nach wie vor nach-
teilig auf die Anstrengungen auswirken, die die Staaten in der
Sahel-Sahara-Subregion auf dem Gebiet der Armutsbekämp-
fung, der nachhaltigen Entwicklung und der Wahrung des
Friedens, der Sicherheit und der Stabilität unternehmen,

eingedenk der am 1. Dezember 2000 verabschiedeten
Erklärung von Bamako über eine gemeinsame afrikanische
Position in Bezug auf die unerlaubte Verbreitung und Ver-
schiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen und den un-
erlaubten Handel damit71,

unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs „In
größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit
und Menschenrechten für alle“72, in dem er betonte, dass die
Staaten sich genauso sehr darum bemühen müssen, die Be-
drohung durch illegale Kleinwaffen und leichte Waffen aus-
zuräumen wie die Bedrohung durch Massenvernichtungswaf-
fen,

sowie unter Hinweis auf das am 8. Dezember 2005 ver-
abschiedete Internationale Rechtsinstrument zur Ermögli-
chung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifikation und
Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leichter Waffen
durch die Staaten73,

ferner unter Hinweis auf die im Ergebnis des Weltgip-
fels 2005 zum Ausdruck gebrachte Unterstützung für die
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten74,

unter Hinweis auf das auf dem dreißigsten ordentlichen
Gipfeltreffen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten im Juni 2006 in Abuja verabschiedete Überein-
kommen über Kleinwaffen und leichte Waffen, deren Muni-
tion und anderes dazugehöriges Material, das das Moratorium
für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von Kleinwaffen
und leichten Waffen in Westafrika ablöst,

sowie unter Hinweis auf den Beschluss der Wirtschafts-
gemeinschaft, eine Gruppe Kleinwaffen einzusetzen, die eine
geeignete Politik fördern und Programme ausarbeiten und
durchführen soll, sowie auf die Einrichtung des Programms
der Wirtschaftsgemeinschaft zur Eindämmung von Kleinwaf-
fen, das am 6. Juni 2006 in Bamako seine Arbeit aufnahm und
das Programm für Koordinierung und Unterstützung zuguns-
ten von Sicherheit und Entwicklung ablöst,

68 Siehe NPT/CONF.2010/WP.54.
69 Siehe NPT/CONF.2010/WP.73.
70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äthiopien, Australien, Bahamas, Belgien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Burundi, Chile, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Hon-
duras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Kamerun, Kanada, Kenia, Kongo,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Mali (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mit-
glieder der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten
sind), Malta, Marokko, Montenegro, Mosambik, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis,
Südafrika, Suriname, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Türkei, Uganda, Ungarn, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Repu-
blik und Zypern.

71 A/CONF.192/PC/23, Anlage.
72 A/59/2005.
73 A/60/88 und Corr.2, Anhang (in Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/gv-sonst/a60-88.pdf); siehe auch Beschluss
60/519.
74 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 94.




